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Bebauungsplan Nr. 990 -Werkstraße/Pascalstraße- für den 
Planbereich im Stadtbezirk Aachen- Kornelimünster/ Walheim 
zwischen Pascalstraße, Werkstraße/Zedernweg, 
Hirzenrott/Pontsheide und Nerscheider Weg
hier: Satzungsbeschluss gem. §10 Abs. 1 BauGB
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
16.09.2020 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt nimmt den Bericht der Verwaltung zum Bebauungsplan Nr. 990 zur Kenntnis.

Er beschließt nach Abwägung der privaten und der öffentlichen Belange, die zu sämtlichen 

Verfahrensschritten vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden, die nicht 

berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.

Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße - für den 

Planbereich im Stadtbezirk Aachen- Kornelimünster/ Walheim zwischen Pascalstraße, 

Werkstraße/Zedernweg, Hirzenrott/Pontsheide und Nerscheider Weg gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 

Satzung und die Begründung hierzu.
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Erläuterungen:

Der Inhalt der Vorlagen

FB 61/1433/WP17 – Bericht über die frühzeitige Öffentlichkeits-/ Behördenbeteiligung

FB 61/1509/WP17 – Bericht über die öffentliche Auslegung

einschließlich aller Abwägungsmaterialien ist Gegenstand dieser Ratsvorlage.

1. Aufstellungsbeschluss und Programmberatung
Ausgelöst durch die Erweiterungsabsichten eines Discounters im Plangebiet hat der 

Planungsausschuss in seiner Sitzung am 09.11.2017 den Aufstellungsbeschluss für einen 

Bebauungsplan gefasst mit dem Ziel, das vorhandene Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd 

planungsrechtlich zu sichern, die Einzelhandelsnutzung zu steuern und damit die Ziele des Zentren- 

und Nahversorgungskonzeptes 2015 der Stadt Aachen umzusetzen.

Im Rahmen der Programmberatung hat der Planungsausschuss die Verwaltung am 06.12.2018 mit 

der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim hat sich diesem Beschluss aus bezirklicher 

Sicht angeschlossen und zudem angeregt, eine allfällige Modernisierung einschließlich 

Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe im Bebauungsplanverfahren zu 

ermöglichen.

2. Veränderungssperre
Zusätzlich zum Bebauungsplanverfahren wurde als weiteres planungsrechtliches 

Sicherungsinstrument eine Veränderungssperre beschlossen für das Grundstück, für das seit 

06.12.2017 eine Bauvoranfrage vorlag. Damit war eine rechtssichere Ablehnung von Bauvoranfragen 

bzw. Bauanträgen, die den Zielen des künftigen Bebauungsplanes entgegenstehen, möglich. Die 

Veränderungssperre wurde am 14.11.2018 vom Rat der Stadt beschlossen und am 29.11.2018 

öffentlich bekannt gemacht.

3. Frühzeitige Öffentlichkeits-/ Behördenbeteiligung und Offenlageschluss
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde mit Ausstellung der Planunterlagen in der Bezirksvertretung 

Aachen-Kornelimünster/Walheim und im Internet in der Zeit vom 05.03.2019 bis 08.04.2019 

durchgeführt. Auf die Durchführung einer Bürgerinformationsveranstaltung konnte verzichtet werden, 

da der Bebauungsplan der Bestandssicherung dient und Neuplanungen nicht vorgesehen sind.

Parallel wurden 24 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt.

Der Planungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 14.05.2020 mit dem Ergebnis der frühzeitigen 

Beteiligungen beschäftigt und dem Rat der Stadt empfohlen, nach Abwägung der privaten und 

öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden zur frühzeitigen 

Beteiligung, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.
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Er beschloss weiterhin gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 

Nr.990 - Werkstraße/Pascalstraße -.

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim hatte am 13.05.2020 über die Angelegenheit 

beraten und aus bezirklicher Sicht einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss gefasst. Weiterhin 

hatte sie empfohlen sicherzustellen, dass bauliche Modernisierungserweiterungen durch die 

ansässigen Einzelhandelsbetriebe durchgeführt werden können.

4. Öffentliche Auslegung und Empfehlung zum Satzungsbeschluss
Die öffentliche Auslegung erfolgte in Form der Ausstellung der Planunterlagen im 

Verwaltungsgebäude und im Internet vom 02.06.2020 bis zum 03.07.2020.

Zeitgleich wurden erneut die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

beteiligt.

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim wird sich am 02.09.2020 mit dem Ergebnis 

der öffentlichen Auslegung beschäftigen, der Planungsausschuss wird in seiner Sitzung am 

10.09.2020 darüber beraten.

Die Beratungsergebnisse werden in der Ratssitzung mitgeteilt.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße - wird das bestehende Gewerbegebiet mit 

der Festsetzung GE (Gewerbegebiet) planungsrechtlich gesichert. Dieses dient der Sicherung der 

dringend benötigten Gewerbeflächen in der Stadt Aachen. Die im Plangebiet ansässigen 

Einzelhandelsbetriebe werden in ihrem Bestand gesichert und weitere Entwicklungen mit der 

Festsetzung von Verkaufsflächengrößen gesteuert. Dieses entspricht dem Ziel des Einzel- und 

Nahversorgungskonzept der Stadt Aachen.

Die Verwaltung empfiehlt, für den Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße - den 

Satzungsbeschluss zu fassen.

Anlage/n:
Begründung

Schriftliche Festsetzungen

Zusammenfassende Erklärung
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1.  Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 990 liegt im Südosten von Aachen im Stadtteil Oberforstbach. Das Gebiet 

wird begrenzt im Westen durch die Werkstraße und den Zedernweg, im Süden durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen 

der Bebauung an der Pascalstraße, im Osten durch die angrenzenden Straßen Hirzenrott und Pontsheide und im Norden 

durch den Nerscheider Weg,  an den sich nördlich eine Wohnbebauung anschließt.  

 

Das Plangebiet ist Teil des Gewerbegebietes Oberforstbach-Süd und ist umgeben von gewerblicher Nutzung unterschiedli-

cher Art. Es ist ca. 4,6 ha groß und fast vollständig bebaut, mit größtenteils eingeschossigen Gewerbebauten und größeren 

ebenerdigen Stellplatzanlagen. 

 

Im Plangebiet sind derzeit folgende Nutzungen anzutreffen:  

 

Straße  Hausnr. Flurstücks.-

Nr. 

Nutzung 

Nerscheider Weg  14 2301  * 1 Markendiscount (Netto) 

Nerscheider Weg 20 1729  Autohaus 

Nerscheider Weg/ Pontsheide 20/34 1394  Autodellenentfernung 

Pontsheide 36 2430  Kosmetikfachhandel 

Hirzenrott 13 2325  Vermessungsbüro 

Hirzenrott 11 2197  * 4 Getränkemarkt 

Werkstraße 7 2326  Handelsgesellschaft 

Werkstraße 15 2234  Herstellerfirma für Kunststofftechnik 

Werkstraße 21 2214  * 3 Supermarkt (ALDI SÜD) 

Werkstraße 29 2253, 

2254 

* 2 Supermarkt (LIDL) 

Zedernweg 39 2295  Betrieb für Gabelstapler bzw. Lagertechnik 

 

Das Plangebiet überlagert einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 842 - Gewerbegebiet Oberforstbach-

Süd -, da nur in diesem Teilbereich Festsetzungen zur Einzelhandelsnutzung bestehen, die eine Neuplanung erfordern.    

 

1.2 Regionalplan 

Der Regionalplan (ehemaliger Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Aachen 2003, Stand 

2015, stellt für das Plangebiet Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar.  

 

1.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

Das Plangebiet ist Teil einer 'Gewerblichen Baufläche' des derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplanes aus dem Jahre 

1980. Der Entwurf des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans 2030 der Stadt Aachen stellt das Plangebiet eben-

falls als Gewerbliche Baufläche dar.  

Das Vorhaben lässt sich aus den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplans 1980 und den zukünftigen Darstel-

lungen des Flächennutzungsplanes 2030 entwickeln.  

 

2. Bestehendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Bereich des  Bebauungsplanes Nr. 842 - Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd - der seit dem 

12.02.2005 rechtskräftig ist. Er wurde aufgestellt, um Planungsrecht für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu schaffen. 
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Das Gewerbegebiet wurde gemäß Abstandsliste zum Abstandserlass NRW gegliedert, um die angrenzende Wohnbebau-

ung nördlich des Nerscheider Wegs vor Emissionen des Gewerbegebietes zu schützen. Die schriftlichen Festsetzungen 

enthalten Regelungen zum Einzelhandel mit unterschiedlichen Entwicklungspotentialen. Grundsätzlich gilt für das gesamte 

Bebauungsplangebiet, dass Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an 

letzte Verbraucher nicht zulässig sind. Diese Festsetzung erfolgte, um ein Flächenangebot für produzierendes und verarbei-

tendes Gewerbe zu sichern. Für den Teilbereich, der jetzt überplant wird, besteht eine spezielle Festsetzung zur Steuerung 

des Einzelhandels, da bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 842 drei Einzelhandelsbetriebe für 

den Verkauf an letzte Verbraucher mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten ansässig waren. Es wurden für  

Einzelhandelsbetriebe maximale Geschossflächengrößen und eine gebietsbezogene Geschossflächenobergrenze für alle 

Einzelhandelsbetriebe insgesamt mit Verkauf von nahversorgungsrelevanten Sortimenten in diesem Teilbereich des Be-

bauungsplanes Nr. 842 festgesetzt.  

 

Es besteht das Risiko, dass dieser Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 842 sich aufgrund der in den Schriftlichen Festset-

zungen vorgenommenen gebietsbezogenen Verkaufsflächenbegrenzung als unwirksam erweisen könnte. Daher wurde ein 

Aufstellungsbeschluss A 277 für einen neuen Bebauungsplan gefasst. Der jetzt aufzustellende Bebauungsplan Nr. 990 - 

Werkstraße/Pascalstraße - hat das Ziel, das vorhandene Gewerbegebiet Oberforstbach- Süd planungsrechtlich zu sichern 

und die Einzelhandelsnutzung zu steuern und die Ziele des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes 2015 der Stadt Aachen 

umzusetzen. Damit würde eine planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben gemäß § 34 Baugesetzbuch (Zulässigkeit von 

Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) erfolgen, da der darunterliegende Durchführungsplan Nr. 2 

der ehemaligen Gemeinde Walheim über Rechtsmängel verfügt und daher nicht anzuwenden ist. Die Steuerung des Ein-

zelhandels ist im unbeplanten Innenbereich gemäß §34 Baugesetzbuch (BauGB) nicht ausreichend zu gewährleisten.    

 

Daher wurde im November 2017 der Aufstellungsbeschluss A 277 gefasst, der die Grundlage für die planungsrechtlichen 

Steuerungsinstrumente zum Schutz der gewerblichen Nutzung im Gewerbegebiet und Steuerung der Einzelhandelsnutzung 

schafft. Zur Sicherung eines Zeitfensters für die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 29.11.2018 eine Verände-

rungssperre öffentlich bekanntgemacht.  

 

3. Anlass der Planung 

Anfang 2017 wurde eine Bauvoranfrage für die Erweiterung eines im Plangebiet ansässigen Discounters gestellt. Hierbei 

handelt es sich um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb, der bereits die im Bebauungsplan Nr. 842 festgesetzt maxi-

mal zulässige Bruttogeschossflächengröße ausschöpft. Auch die Gesamtgeschossflächenbegrenzung aller im Plangebiet 

ansässigen Einzelhandelsbetriebe ist bereits überschritten. Damit widerspricht die Bauvoranfrage den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 842 und den Zielen des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt Aachen. Auch wenn die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes mutmaßlich rechtsunwirksam formuliert sind, hat sich an den Zielen der Stadt 

Aachen, diesen Standort betreffend, nichts geändert. Das Zentren- und Nahversorgungskonzept definiert diesen Standort 

als „Ergänzungsstandort“ über den die Versorgung der Ortslagen von Oberforstbach, Lichtenbusch und Schleckheim erfolgt.  

Infolgedessen ist zur planungsrechtlichen Sicherung des Gewerbestandortes und zur Umsetzung des Zentren- und Nahver-

sorgungskonzeptes die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  

 

4. Ziel und Zweck der Planung 

4.1 Ziel der Planung 

In der Stadt Aachen besteht ein dringender Bedarf an Gewerbeflächen. Im Rahmen des Städteregionsweiten Gewerbeflä-

chenkonzepts von der AGIT wurde ein Bedarf an rund 222,7 ha gewerblichen Bauflächen ermittelt. Ergänzend zu den rund 

76,2 ha unbebauten Potenzialflächen im Bestand müsste für rund 146,5 ha Planungsrecht geschaffen werden.  Unter Be-

rücksichtigung städtebaulicher, verkehrlicher und ökologischer Kriterien kann dieser weitere Bedarf mit den neu geschaffe-

nen rund 31,7 ha Gewerbeflächen sowie einem hälftigen Anteil gemischter Bauflächen von 13,0 ha innerhalb des Aachener 
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Stadtgebietes nicht abgedeckt werden. Weitere 101,9 ha fehlen zur Bedarfsdeckung. Die Stadt Aachen ist daher u.a. be-

müht, die vorhandenen Standorte effektiv zu nutzen, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche Hand-

lungsfähigkeit zu wahren.  

Aus diesem Erfordernis heraus soll das bestehende Gewerbegebiet weiterhin planungsrechtlich gesichert werden. Zum 

Schutz des Gewerbestandortes und zur Umsetzung der Ziele des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt 

Aachen soll darüber hinaus die Einzelhandelsnutzung im Plangebiet gesteuert werden. Dementsprechend besteht das Ziel, 

eine weitere Ausbreitung von Einzelhandel mit Verkauf an letzte Verbraucher maßvoll zu begrenzen, um Gewerbeflächen 

für die Betriebe vorzuhalten, die auf derartige Standorte angewiesen sind.  

 

Diese Vorgehensweise entspricht auch dem gesamtstädtischen Ziel, einer Verfestigung von Einzelhandelsstrukturen an 

nicht integrierten Standorten entgegenzuwirken und insbesondere in Gewerbegebieten Einzelhandel mit nahversorgungs- 

und zentrenrelevanten Sortimenten weitgehend auszuschließen. Grundsätzlich sollen Innenstädte und Stadtteilzentren als 

lebendige Mittelpunkte des geschäftlichen Lebens erhalten bleiben. Daher sollen großflächige Supermärkte nicht außerhalb 

dieser Zentren - zum Beispiel in Gewerbegebieten - entstehen, sondern innerhalb. Um diese Entwicklung zu steuern, hat die 

Stadt Aachen ein Zentren- und Nahversorgungskonzept aufgestellt, das mit Ratsbeschluss am 29. Juni 2016 aktualisiert 

wurde. Ziel des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes ist, zur generellen Stärkung des Einzelhandelsstandortes Aachen 

und zur Sicherung der gewachsenen Nahversorgungsstandorte der Stadtteile, Maßnahmen zur räumlichen Steuerung des 

Einzelhandels zu ergreifen. Ziel des Konzeptes ist weiterhin, dass Gewerbeflächen vor dem Ansiedlungsdruck von Einzel-

handelsbetrieben geschützt werden. Diese Bereiche sind in der Regel nicht integriert und autoorientiert, da sie außerhalb 

der Wohnbereiche liegen. Bestandteil des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes ist außerdem eine Sortimentsliste für die 

Stadt Aachen. Diese dient als Grundlage für die im Bebauungsplan festgesetzten Sortimente. 

 

Als übergeordnetes Konzept empfiehlt das städteregionale Einzelhandelskonzept Aachen (STRIKT, BBE 2019), großflächi-

gen Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten nur noch in den Haupt-, Stadtteil- oder Nahversorgungszen-

tren anzusiedeln, alternativ auch in großen Wohngebieten. Dies entspricht auch den landesplanerischen Zielen des Lan-

desentwicklungsplanes NRW, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. Nach diesem Konzept ist der Ansiedlungs-

raum für großflächigen Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten das Hauptzentrum Aachens (Innenstadt) sowie die 

Stadtteilzentren Burtscheid, Elsassstraße, Brand und Eilendorf. 

 

4.2 Erschließung  

4.2.1 Verkehr 

Das Plangebiet ist von der Monschauer Straße aus über die Werkstraße/ Zedernweg, Nerscheider Straße und der Ponts-

heide/Hirzenrott erschlossen. Mit dem Bebauungsplan sollen keine zusätzlichen Baumöglichkeiten geschaffen werden, so 

dass die vorhandenen Erschließungskapazitäten ausreichen. Um Durchgangsverkehre zu vermeiden, sind Durchwegungen  

zwischen Zedernweg und Werkstraße sowie Pontsheide und Hirzenrott nur fußläufig bzw. mit dem Rad möglich.  

 

Für die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze für die Gewerbebetriebe stehen innerhalb der überbaubaren Flächen 

ausreichende Flächen zur Verfügung.  

 

Die Erschließung des Plangebiets durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird durch die auf der Pascalstraße 

verkehrenden Buslinien 11, 16, 36, 55, 65 und den Bushaltestellen „Oberforstbach Gewerbegebiet“ und „Pascalstraße“ 

ausreichend sichergestellt. Damit bestehen umsteigefreie Busverbindungen in Richtung Lichtenbusch, in die Aachener 

Stadtbezirke und in die Aachener Innenstadt mit Hauptbahnhof und Bushof.  

 

Die Anbindung und Erreichbarkeit für Fußgänger und Radfahrer ist ebenfalls über die angrenzende Verkehrsfläche gege-

ben.  
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4.2.2 Stadttechnische Erschließung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, Wasser und Telekomunikation wird über die in den angrenzenden 

öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leitungstrassen sichergestellt. 

 

4.3 Entwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser)  

In den das Plangebiet umgebenden Straßen ist eine Trennkanalisation vorhanden, die für den Ist-Zustand ausreichend 

dimensioniert ist, aber nur noch wenig Reserven für zusätzliches Niederschlagswasser im Falle weiterer befestigter Flächen 

im Plangebiet aufweist. Für das Plangebiet sind unter Berücksichtigung einer GRZ von maximal 0,8 ausreichend Kapazitä-

ten in der Kanalisation vorhanden. Da mit dem Bebauungsplan keine weiteren überbaubaren Flächen festgesetzt werden 

sollen, ist die Entwässerung gesichert.  

 

4.4 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellt. Es ist Teil des Gewerbegebietes Ober-

forstbach-Süd. Durch die Sicherung der gewerblichen Nutzung innerhalb eines vorhandenen Gewerbegebietes mit der dort 

vorhandenen Infrastruktur, insbesondere der Verkehrsanlagen, können ökologisch wertvollere und unversiegelte Flächen 

am Stadtrand geschützt werden. 

 

Das Gewerbegebiet mit seinen Arbeitsplätzen liegt in der Nähe zu Wohngebieten. Im Norden befindet sich unmittelbar ein 

Wohngebiet am Nerscheider Weg. In ca. 2 - 3,5 km Entfernung befinden sich die Wohngebiete Lichtenbusch, Oberforst-

bach, Schleckheim und Walheim. Diese Entfernung von Wohnstandort zu Arbeitsplatz bietet die Chance, den täglichen 

Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen. Dies kann sich positiv auf die CO2 – Bilanzierung der Kommune 

auswirken und greift das Prinzip des sparsamen Umgangs mit Neuversiegelung von Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB auf. 

Die Nähe von Wohnen und Arbeiten entspricht darüber hinaus dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“.  

 

Der Bebauungsplan dient im Wesentlichen dazu, den Bestand planungsrechtlich zu sichern. Weitere Verdichtungsmaß-

nahmen in die Fläche sind nicht beabsichtigt, da die Obergrenze der Grundflächenzahl mit 0,8 bereits erreicht ist. Die fest-

gesetzten maximalen Gebäudehöhen lassen aber eine weitere Verdichtung  in Form von Aufstockungen zu, da die Gebäu-

dehöhen zum großen Teil noch nicht ausgenutzt wurden. 

 

Das Plangebiet ist vollständig bebaut. Aufgrund des Bestandsschutzes sind Maßnahmen zum Klimaschutz- und Klimaan-

passung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nur sehr gering möglich. Für die großen versiegelten Flächen und die 

Dachflächen ist aber bei einer Neubebauung die Grün- und Gestaltungssatzung anzuwenden, die Begrünungsmaßnahmen 

von Parkplätzen und Dachflächen fordert. Darüber hinaus ist die Errichtung von Anlagen zur Solarenergiegewinnung auf 

den Dachflächen möglich, da die Höhenfestsetzungen die Errichtung entsprechender technischen Anlagen zulässt. 

 

 

5. Begründung der Festsetzungen 

5.1 Gewerbegebiet 

Entsprechend dem Planungsziel, den Standort für nicht wesentliches störendes Gewerbe planungsrechtlich zu sichern 

sowie der gewerblichen Vorprägung der anschließenden Umgebungsnutzung wird innerhalb des Plangebietes gemäß  

§ 8 BauNVO ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.  

Die Abstände des Gewerbegebiets zur bestehenden nördlichen Wohnbebauung am Nerscheider Weg reichen nicht aus, um 

die Funktion der Abschirmung gegenüber möglichen negativen Auswirkungen (Lärm-, Luft-, Schadstoff- bzw. Geruchsbelas-

tungen) auszuüben. Das Gewerbegebiet wird deshalb in der Nutzung so gesteuert, dass nur wohnverträgliche Gewerbebe-

triebe zulässig sind. Zu diesem Zweck wird das Gewerbegebiet auf der Grundlage der Abstandsliste zum Abstandserlass 

des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft  NW (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
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Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06.06.2007, MBl.NRW.2007, S. 659) wie folgt in die Teilgebiete GE 1, GE 2 und 

GE 3 gegliedert, so dass die zulässigen baulichen Nutzungen innerhalb des Plangebietes keine unzumutbaren Lärm-, Luft-, 

Schadstoff- bzw. Geruchsimmissionen auf den benachbarten schutzwürdigen Bauflächen, insbesondere im Bereich der sich 

anschließenden nördlichen Wohngebiete, erzeugen.  

 

Das Gewerbegebiet wird unter Berücksichtigung der Abstandsliste zum Abstandserlass in jeweiligen 100-m-Schritten in 

Zone 0, Zone 1 und Zone 2 gegliedert. Aufgrund der Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung sind in der Zone 0 alle Anla-

gen-/Betriebsarten ausgeschlossen, die einen Abstand von bis zu 100 m zu reinen Wohngebieten erfordern (Abstandsklas-

se I bis VII). In der Zone 1 sind alle Anlagen-/Betriebsarten ausgeschlossen, die einen Abstand von bis zu 200 m zu reinen 

Wohngebieten erfordern (Abstandsklasse I bis VI) und in der Zone 2 sind alle Anlagen-/Betriebsarten ausgeschlossen, die 

einen Abstand bis zu 300m zu reinen Wohngebieten erfordern (Abstandsklasse I bis V).    

 

In den schriftlichen Festsetzungen ist eine Ausnahme von der Zulässigkeit der Betriebsarten vorgesehen, wenn der Nach-

weis vorliegt, dass diese Betriebsarten und Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen für die benachbarten schutz-

würdigen Gebiete verursachen. Dies geschieht zur Vermeidung einer Übermaßregelung und um den örtlichen sowie jeweili-

gen technischen Gegebenheiten und Erfordernissen besser gerecht werden zu können. Diese Erleichterungen sind deshalb 

sinnvoll, weil im Einzelfall damit gerechnet werden muss, dass durch über den Stand der Technik hinausgehende Maßnah-

men oder durch Betriebsbeschränkungen - insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit - die Immissionen einer später zu bauen-

den Anlage soweit begrenzt oder die Ableitungsbedingungen so gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in 

den schutzbedürftigen Wohngebieten nicht auftreten. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen kann an Hand der im Einzelfall 

vorzulegenden genauen Antragsunterlagen schlüssig geprüft werden. Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der Prüfung 

der Zulässigkeit von Gewerbebetrieben eine typisierende baurechtliche Beurteilung in der Regel sowohl sachgerecht als 

auch unvermeidbar. 

 

Eine Abweichung von dieser typisierenden Betrachtungsweise ist jedoch immer dann geboten, wenn der Betrieb von dem 

Erscheinungsbild seines Betriebstyps abweicht. Weist ein Antragsteller im Genehmigungsverfahren nach, dass sein geplan-

ter Betrieb atypisch ist, das heißt dass die allgemeinen, nach der Erfahrung oder der Vermutung seines Betriebstyps kenn-

zeichnenden Eigenschaften auf seinen speziellen Betrieb nicht zutreffen, so kann sein Vorhaben in einem Gewerbegebiet 

zugelassen werden, in dem derartige Anlagen sonst allgemein nicht zulässig sind. 

  

Diese Ausnahmeregelung wird nicht für die Betriebsarten der Abstandsklasse VI bzw. VII: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 

172, 183, 191, 207, 209 und 212  zugelassen. Dies begründet sich zum einen durch den in der Regel induzierten Verkehr 

der Betriebe, zum anderen durch sonstige Luftimmissionen bzw. Gerüche oder aber das Erscheinungsbild dieser Betriebe, 

die mit der angestrebten städtebaulichen Entwicklung dieses Gebietes nicht vereinbar sind. Ein weiterer Grund ist auch, 

dass die wenigen in Aachen zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen nicht für flächenintensive Betriebe verwendet wer-

den, sondern dem Handwerks- und Dienstleistungsbereich zugeführt werden sollen, da hier ein gutes Verhältnis zwischen 

Flächenverbrauch und Arbeitsplätzen gesehen wird. 

 

Die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitlichen Zwecke sind nicht zulässig, 

um das Gewerbeflächenpotential nicht für Nutzungen, die auch in anderen Gebieten zulässig sind, aufzugeben und die 

Gewerbebetriebe nicht einzuschränken. Ebenso werden die im Gewerbegebiet allgemein zulässigen Anlagen für sportliche 

Zwecke ausgeschlossen, da diese in der Regel große Flächen in Anspruch nehmen, die der dringend benötigten gewerbli-

chen Nutzung zur Verfügung stehen sollen und aufgrund ihrer Emissionen wegen der Nähe zur Wohnbebauung  zu Konflik-

ten führe könnten.  

Bordelle und bordellartige Nutzungen werden im Bebauungsplan ausgeschlossen, da diese Nutzungen einen sog. „Trading-

Down-Effekt“ zur Folge haben können. Da prostitutive Einrichtungen regelmäßig bei eher geringem Investitionsbedarf ver-
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gleichsweise hohe Gewinnerwartungen begründen, sind sie geeignet, andere Betriebe mit deutlich höherem Investitionsbe-

darf und geringerer Ertragsstärke zu verdrängen. Eine solche Entwicklung soll im Plangebiet vermieden werden. 

 

Aus den gleichen Gründen sollen Vergnügungsstätten mit den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und/oder Sex-Filme 

und/oder Sex- Videovorführungen, Spielhallen, Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. 

dienen und Einrichtungen, die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Personen dienen und in denen gleichzeitig 

Glückspiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten, oder Lotterien angeboten werden ausgeschlossen. Eine 

Ansiedlung der o.g. Einrichtungen ist für die städtebauliche und soziale Entwicklung des Gebietes nicht zuträglich. 

 

Im Gewerbegebiet sind Wohnungen für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Gewerbetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, ausnahmsweise 

zulässig. Für diese Nutzung ist im Bauantragsverfahren der Nachweis zu führen, dass beim Auftreten von Außengeräu-

schen durch entsprechende bauliche und technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass in den Schlafräumen der Innen-

raumpegel von 35 dB(A) nachts eingehalten wird. Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den genannten Wert nicht um mehr 

als 10 dB(A) übersteigen (z.B. beim Befahren von Nachbargrundstücken durch Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren). 

Als Nachtzeit gilt der Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr. 

 

Diese Festsetzung erfolgt, um eine betriebsbedingte Wohnnutzung ausnahmsweise zulassen zu können, aber auch, um das 

Gewerbe vor Ansprüchen aus dieser Wohnnutzung zu schützen und eine Entwicklung zu einem Wohngebiet zu vermeiden.  

 

Im Gewerbegebiet sollen Einzelhandelsbetriebe sowie Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen an letzte Verbraucher grund-

sätzlich ausgeschlossen werden. Die Festsetzung soll die Einzelhandelsnutzungen in den zentralen Versorgungsbereichen 

schützen. Dies ist nicht bei Einzelhandelsnutzungen, die im Zusammenhang mit produzierenden sowie ver- und bearbeiten-

den gewerblichen Tätigkeiten stehen, wie etwa Reparatur- und Serviceleistungen, zu befürchten. Deren Verkaufsfläche, die 

auf maximal 200 m² bzw. 20 % der Nutzfläche beschränkt sein soll, ergänzt lediglich das jeweilige Handwerks- und Dienst-

leistungsangebot und ist nicht geeignet, schädlich auf die Versorgungsstandorte zu wirken. Diese Betriebe mit untergeord-

neter Verkaufsfläche sollen daher ausnahmsweise zulässig sein. 

 

5.2 Erweiterter Bestandsschutz  

Im Plangebiet hatten sich bereits schon vor Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 842 Lebensmittelmärkte, teilweise groß-

flächig, angesiedelt, die sich an diesem Standort etabliert haben. Gemäß dem Aachener Zentren- und Nahversorgungskon-

zept ist das Plangebiet als „Ergänzungsstandort“ einzuordnen, über den teilweise auch die Versorgung der Ortslagen von 

Oberforstbach, Lichtenbusch und Schleckheim erfolgt. Da diese Standorte städtebaulich nicht integriert sind, soll mit dem 

Bebauungsplan sichergestellt werden, dass eine weitere Verkaufsflächenzunahme im Gewerbegebiet über das heute be-

stehende bzw. genehmigte Maß hinaus nur in einem begrenzten Umfang möglich ist.  

 

Zwei der vier ansässigen Betriebe sind mit > 800m² Verkaufsfläche bereits jetzt als großflächig einzustufen Ein dritter Ein-

zelhandelsbetrieb wird zu einem großflächigen Betrieb, wenn er die Erweiterungsmöglichkeiten der Verkaufsfläche aus-

schöpft, die ihm im Zuge der Gleichbehandlung mit den anderen Betrieben zugestanden werden sollen. Der vierte Einzel-

handelsbetrieb bleibt deutlich unter der Grenze der Großflächigkeit. Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 8 

BauNVO in einem Gewerbegebiet nicht zulässig. Die vier Einzelhandelsbetriebe genießen aufgrund einer bestandskräftigen 

Baugenehmigung Bestandsschutz.  

 

Um diese Nutzungen weiterhin im Plangebiet zu sichern, soll für diese vorhandenen Einzelhandelsbetriebe ein erweiterter 

Bestandsschutz gemäß  § 1 Abs. 10 Baunutzungsverordnung festgesetzt werden, so dass Erweiterungen, Änderungen und 

Erneuerungen dieser Anlagen allgemein zulässig sein sollen. Zur Steuerung der Erweiterungsabsichten sollen Verkaufsflä-
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chenobergrenzen festgesetzt werden, die sich aus der vorhandenen Verkaufsfläche und einer Erweiterungsmöglichkeit um 

10% ergibt. Mit dieser zusätzlichen Erweiterungsoption sollen Modernisierungsmöglichkeiten realisiert werden können.  

 

Ziel dieser Regelung ist insbesondere der Schutz des benachbarten Versorgungszentrums in Walheim. In dem im Aachener 

Zentren- und Nahversorgungskonzept (2015) festgelegten Nahversorgungszentrum befinden sich neben zahlreichen kleine-

ren Geschäften ein großflächiger Vollsortimenter (Rewe) mit ca. 950 m² Verkaufsfläche  sowie ein Discounter (Penny) mit 

ca. 700 m² Verkaufsfläche. Ergänzt wird dieser Nahversorgungsstandort durch einen Getränkemarkt mit ca. 150 m² Ver-

kaufsfläche. Das Nahversorgungszentrum Walheim verfügt über ein Kaufkraftpotential von ca. 7120 Einwohnern mit einem 

auf die Nahversorgung bezogenen Kaufkraftvolumen von ca. 19,9 Mio. €. Der Einwohnereinzugsbereich (700 m Radius) 

des Einzelhandelsstandortes im Gewerbegebiet Oberforstbach verfügt über nur ca. 1400 Einwohner und ein nahversor-

gungsrelevantes Kaufkraftvolumen von ca. 3,9 Mio. €. Die drei vorhandenen Discounter generieren einen Umsatz von ins-

gesamt ca. 19 Mio. €. Basis für diese Berechnung ist die derzeit vorhandene Verkaufsfläche. Dies entspricht der Kaufkraft 

von ca. 6.900 Einwohnern. Diese überschlägliche Ermittlung stellt dar, dass bereits heute Kaufkraft aus einem größeren 

Umfeld abgezogen wird. Aufgrund der Lage an einer stark frequentierten Ausfallstraße (Monschauer Straße) kann davon 

ausgegangen werden, dass Pendler den Standort zu Einkäufen nutzen, aber es ist auch davon auszugehen, dass ein Anteil 

der Kaufkraft aus Kornelimünster und Walheim gebunden wird. Ziel der kommunalen Einzelhandelssteuerung ist eine woh-

nungsnahe Versorgung der Bevölkerung. Deshalb ist der Erhalt und Schutz der Lebensmittelmärkte im Zentrum von Wal-

heim von großer Bedeutung.  Eine weitere Zunahme der Verkaufsfläche im Gewerbegebiet Oberforstbach würde dieser 

Zielsetzung entgegenstehen. Entsprechend des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt Aachen wird dieser 

Standort als Ergänzungsstandort für Oberforstbach, Schleckheim und Lichtenbusch eingestuft.  

 

Die Bestandssicherung soll erfolgen, um die Nahversorgung des Südraums, insbesondere der Stadtteile Oberforstbach, 

Lichtenbusch und Schleckheim und der im Gewerbegebiet tätigen Menschen mit Waren des täglichen Bedarfs zu gewähr-

leisten. Über den Bestand hinausgehende Erweiterungsabsichten sollen planungsrechtlich gesteuert werden, um das be-

nachbarte Nahversorgungszentrum Aachen-Walheim und die Zentren der Nachbarkommunen zu schützen. Die Vorausset-

zung für die Anwendung des erweiterten Bestandsschutzes gemäß § 1 Abs. 10 Baunutzungsverordnung ist gegeben, da die 

allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes in seinen übrigen Teilen gewahrt bleibt. 

 

Ebenfalls soll bei den Lebensmittelmärkten der Anteil der nahversorgungsrelevanten Sortimente gemäß der „Sortimentsliste 

Aachen“ festgesetzt werden.  

 

Im Plangebiet befinden sich folgende Betriebe für die der Bestandschutz gemäß § 1 Abs. 10 Baunutzungsverordnung fest-

gesetzt werden soll: 

 

• Einzelhandelsbetrieb *1 (Netto) am Nerscheider Weg 14:  

1996 Neubau eines Lebensmittel sowie Getränkemarktes mit einer Verkaufsfläche von 751m² (560,86m² - SB-

Markt, 21,00m² - Bäcker, 169,93m² - Getränkemarkt).  

 

• Einzelhandelsbetrieb *2 (ALDI), Werkstraße 21: 

1997 Neubau eines SB-Marktes mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 722,88m². Nach Erweiterun-

gen/Umbauten beträgt die derzeitig genehmigte Verkaufsfläche 876,78m².  

 

• Einzelhandelsbetrieb *3 (LIDL), Werkstraße 29: 

2005 Errichtung einer LIDL-Filiale mit einer genehmigten Verkaufsfläche von 978m². Nach Erweiterun-

gen/Umbauten beträgt die derzeit genehmigte Verkaufsfläche 1.005,95m². 
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• Getränkemarkt *4, Hirzenrott 11: 

2007 Nutzungsänderung einer Lagerhalle für Automobilteile zu einer Lagerhalle für einen Veranstaltungsservice 

mit Verkaufsfläche von 146m²  für Getränkeverkauf an Endverbraucher.  

 

Zur planungsrechtlichen Sicherung des Bestandsschutzes soll im Bebauungsplan für die Einzelhandelsbetriebe *1 und *2 

und *3  und *4 eine maximale Verkaufsflächengröße festgesetzt werden. Die Festsetzung von Verkaufsflächen ist ein ge-

eignetes Steuerungsinstrument für die Einzelhandelsnutzung. Im Bebauungsplan Nr. 842 wurde festgesetzt, dass das 

Hauptsortiment Lebensmittel und Drogeriebedarf > 70% der Bruttogeschossfläche betragen muss. Diese Festsetzung war 

Grundlage für die Genehmigungen der Einzelhandelsbetriebe. Um den Bestandsschutz zu wahren und eine Überplanung zu 

vermeiden, soll das genehmigte Sortimentsangebot weiterhin zulässig sein. Dementsprechend sollen für die einzelnen Be-

standsbetriebe festgesetzt werden, dass nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an zentrenrelevanten Sorti-

menten von maximal 30% zulässig sind. 

 

Für die Betriebe *1 (Nerscheider Weg 14),  *2  (Werkstraße 29), *3 (Werkstraße 21) und *4 (Hirzenrott 11) soll über die 

bestehende Verkaufsfläche hinaus eine Vergrößerung der Verkaufsflächen von 10% zulässig sein, damit Ertüchtigungs- 

oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Zum Schutz des innerstädtischen Zentrums und Umset-

zung der Ziele des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt Aachen 2015 soll der Anteil an zentrenrelevanten 

Sortimenten auf 10% der zusätzlichen Verkaufsfläche begrenzt werden. Dieser Wert entspricht der Ziel des Aachener Zen-

tren- und Nahversorgungskonzept und den Zielen der Landesplanung.  

 

Mit dem erweiterten Bestandsschutz für die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe bleibt der Gebietscharakter des Gewerbe-

gebietes gewahrt. Der planerische Wille der Stadt ist weiterhin, die gewerblichen Flächen zu sichern und die Einzelhandels-

nutzung zu steuern. Daher wird die Zulassungsfähigkeit für Einzelhandelbetriebe auf die vorhandenen Bestandsbetriebe 

sowie deren Entwicklungsmöglichkeiten maßvoll begrenzt. Die beabsichtigte Sicherung des Gewerbestandortes und Steue-

rung der Einzelhandelsnutzung ist Teil des großen Gewerbegebietes Oberforstbach-Süd, das sich bereits etabliert hat und 

fast vollständig bebaut ist. Das Plangebiet ist umgeben von weiteren Gewerbebetrieben (Kfz-Betrieb, Kunststofffertigungs-

betrieb, Herstellungsbetrieb elektronischer Geräte, Druckerei, Medizintechnikherstellerbetrieb, Industrieanlagenanbieter) 

sowie mehreren Betriebe der IT-Branche und Softwareherstellung. Auch wenn der Anteil der Einzelhandelsbetriebe im 

Plangebiet hoch ist, bleibt das planerische Ziel, den Gewerbestandort Oberforstbach-Süd zu sichern, bestehen. Es ist zu 

berücksichtigen, dass das ca. 4,6 ha große Plangebiet flächenmäßig ein untergeordneter Bestandteil des ca. 23 ha großen 

Gewerbegebietes Oberforstbach-Süd ist. Mit der Festsetzung eines Gewerbegebietes fügt sich das Gebiet in die Umgebung 

ein und trägt zur weiteren Stärkung des Gewerbestandortes Oberforstbach-Süd bei. Der jetzt aufzustellende Bebauungs-

plan führt diese Nutzungsstruktur vom Grundsatz her weiter und sichert die Einzelhandelsbetriebe im Bestand im Sinne 

einer Fremdkörperfestsetzung, um eine Überplanung zu vermeiden.   

 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), sowie durch die Höhe der baulichen Anlagen 

Gebäudehöhe (GH) über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. Es wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt, die der Obergrenze 

der Baunutzungsverordnung für ein Gewerbegebiet entspricht.  

 

Maximale Gebäudehöhe 

Die Gebäudehöhe soll als Maximalwert festgesetzt werden, wobei die maximale Gebäudehöhe der festgesetzten Höhe des 

Bebauungsplanes Nr. 842 entspricht und sich damit in das vorhandene Gewerbegebiet integriert. Als Übergang zur zweige-

schossigen Wohnbebauung nördlich des Nerscheider Wegs wird die Gebäudehöhe so festgesetzt, dass sie sich der zwei-

geschossigen Bebauung entlang des Nerscheider Weges mit Traufhöhen von 6,5 m und Firsthöhen von 10m anpasst. Nach 

Süden hin sind höhere Gebäude mit Gebäudehöhen bis 12,0 zulässig. Die maximalen Gebäudehöhen schaffen Nachver-
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dichtungspotentiale, die für Erweiterungsabsichten zur Verfügung stehen. Auf die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschos-

se und der Geschossflächenzahl wird verzichtet, da für gewerbliche Nutzungen unterschiedliche Geschosshöhen erforder-

lich sind, die eine Steuerung der Höhenentwicklung durch Festsetzung von Geschossen nicht sinnvoll machen. 

 

Technische Aufbauten 

Abweichungen von den Höhenfestsetzungen sollen ausschließlich durch nutzungs- und technikbedingte Anlagen (Auslass-

öffnungen, Mündungen und Rückkühler, Solar- und Photovoltaikanlagen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Brüstungen und 

Absturzsicherungen) zulässig sein. Diese Anlagen dürfen um bis zu 1,5 m die festgesetzten GH überschreiten. Hiervon 

abweichend dürfen Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bis zu 2,5 m die festgesetzte GH überschreiten. Die Auf-

bauten, mit Ausnahme der Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von 

der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abrücken. Durch die vorgenannten eingeschränkten Überschreitungen 

der baulichen Höhen sind negative Auswirkungen auf die Umgebung nicht zu erwarten. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die GRZ soll mit 0,8 festgesetzt werden, die der Obergrenze der Baunutzungsverordnung entspricht. Eine Überschreitung 

der Obergrenze ist nicht zulässig, so dass dieser Wert insgesamt für die Haupt- und Nebenanlagen, wie Stellplätze und ihre 

Zufahrten gilt. Die Obergrenze soll ausgeschöpft werden, damit die bereits erschlossene Fläche für die dringende Nachfra-

ge nach gewerblichen Flächen genutzt werden kann und zusätzliche Inanspruchnahme von noch nicht in Anspruch ge-

nommen Flächen verringert werden kann.  

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sollen als großflächiges Baufenster festgesetzt werden. Damit wird ein größtmögli-

cher Gestaltungsspielraum bei der Errichtung der zukünftigen Baukörper gewährleistet. Somit wird sichergestellt, dass ab-

hängig von der geplanten Nutzung unterschiedliche Bauformen (z.B. großflächige Lager- oder Produktionsgebäude oder 

kleinteiligere Bürogebäude) errichtet werden können. Die überbaubare Fläche wird mit der Baugrenze in einem Abstand von 

5,0m zur öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt damit eine einheitliche Bebauungsstruktur zum öffentlichen Straßenraum 

hin geschaffen wird. Zum Nerscheider Weg hin, wird die Baugrenze in zwei Bereichen in 3,0m Abstand festgesetzt, um die 

vorhandene genehmigte Bestandsbebauung zu sichern.  

 

5.4 Stellplätze und Garagen 

Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze für die Gewerbebetriebe sollen nur innerhalb der überbaubaren Flächen 

zulässig sein.  

 

5.5 Ein- und Ausfahrten 

Entlang der Erschließungsstraße ist je angebundenes Grundstück eine Grundstückszufahrt von max. 6,0 m Breite zulässig. 

Ausnahmsweise ist eine Verbreiterung der Zufahrt zulässig, wenn anhand von Schleppkurven der Nachweis erbracht wird, 

dass diese Breite für die notwendigen Fahrzeuge erforderlich ist. Eine weitere Zufahrt ist ausnahmsweise zulässig, wenn 

der Nachweis erbracht wird, dass eine weitere Zufahrt für die Nutzung des Grundstückes erforderlich ist. Diese Regelung 

soll erfolgen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Straße sicher zu stellen und notwendi-

ge Bordsteinabsenkungen und den Verlust von öffentlichen Parkplätzen auf das notwendige Maß zu reduzieren.  

 

5.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Zur Sicherung der technischen Infrastruktur sollen auf den Grundstücken die Trassen für die Versorgungsleitungen zuguns-

ten der Versorgungsträger gesichert werden. Damit sollen erforderliche Schutzabstände und die Zugänglichkeit für die Ver-

sorgungsträger sichergestellt werden.  
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6. Umweltbericht 

6.1 Einleitung 

Gemäß § 1 a Baugesetzbuch (BauGB) sind die Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Hierfür wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt untersucht 

und bewertet sowie in einem Umweltbericht dokumentiert werden. Gemäß § 2 a BauGB ist der Umweltbericht gesonderter 

Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

 

Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Das etwa 4,6 ha große Plangebiet liegt im Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim. Das Gebiet wird begrenzt im Wes-

ten durch die Werkstraße und den Zedernweg, im Süden durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Bebauung an der 

Pascalstraße, im Osten durch die angrenzenden Straßen Hirzenrott und Pontsheide und im Norden durch den Nerscheider 

Weg,  an den sich nördlich eine Wohnbebauung anschließt.  

Das Plangebiet ist Teil des Gewerbegebietes Oberforstbach-Süd und ist umgeben von gewerblicher Nutzung unterschiedli-

cher Art. Es ist fast vollständig bebaut, mit größtenteils eingeschossigen Gewerbebauten und größeren ebenerdigen Stell-

platzanlagen. 

 

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans (BP) 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, zum Schutz der angrenzenden nördlichen Wohnbebauung und der Betriebe untereinander 

entsprechend der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW ein gegliedertes Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8 auszu-

weisen, die der Obergrenze der Baunutzungsverordnung entspricht. Eine Überschreitung dieser Obergrenze ist nicht zuläs-

sig, so dass dieser Wert insgesamt für die Haupt- und Nebenanlagen, wie Stellplätze und ihre Zufahrten gilt. 

Die Festsetzungen zur Steuerung des Einzelhandels mit innenstadtrelevanten Sortimenten sollen auf den aktuellen Stand 

gebracht werden, so dass ein rechtssicheres Steuerungselement für die Umsetzung der Ziele des Zentren- und Nahversor-

gungskonzeptes 2015 und zum Schutz des Gewerbegebietes geschaffen wird. 

 

Planungsrechtliche Situation 

Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1980, sowie der Entwurf des in Aufstellung befindlichen Flächen-

nutzungsplan 2030 der Stadt Aachen stellt das Plangebiet als „Gewerbliche Baufläche“ dar. Das Plangebiet liegt im Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 842 – Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd – der seit dem 12.02.2005 rechtskräftig ist. Es hat sich aber 

rausgestellt, dass der Teilbereich, der jetzt überplant wird, sich aufgrund spezieller Festsetzungen als rechtsunwirksam erwei-

sen könnte. Daher soll der Teilbereich mit dem neuen Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße- überplant werden.  

Ziele des Umweltschutzes und Berücksichtigung der Umweltbelange  

Zur Berücksichtigung des Umweltschutzes werden die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse, Verwaltungs-

vorschriften und Technischen Anleitungen zu Grunde gelegt, die für die jeweiligen Schutzgüter in Bauleitplanverfahren an-

zuwenden sind. Für den hier zu beurteilenden Bebauungsplan sind folgende Ziele zu beachten, auf die bei den einzelnen 

Schutzgütern noch näher eingegangen wird: 

 Es sind gesunde Arbeitsverhältnisse insbesondere im Hinblick auf den Lärmschutz zu gewährleisten.  

 Lärmschutz für die angrenzende Wohnbebauung. 

 Klärung der Altlastensituation. 

 Schaffung von Grünstrukturen. 

 Die wassertechnische Erschließung muss gesichert sein, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. 

 

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Zunächst erfolgt eine Bestandsaufnahme mit den dafür erforderlichen Untersuchungen(z.B. Artenschutz, zu erhaltende 

Bäume, Altlasten) - das sogenannte Screening -, dem sich das Scoping (= Feststellung der Empfindlichkeit des Umweltzu-
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standes so wie Erheblichkeit der sich schon abzeichnenden Auswirkungen und Festlegung des noch erforderlichen Unter-

suchungsrahmens für die Gesamtbeurteilung) anschließt. 

Für den zu beurteilenden Bereich ist aufgrund dieser Einschätzung davon auszugehen, dass durch die Beibehaltung der Fest-

setzung eines Gewerbegebiets die folgenden Schutzgüter nicht bzw. nicht erheblich betroffen sein werden: 

 

Es handelt sich weder um ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung noch um ein Europäisches Vogelschutzgebiet. 

Aufgrund der bereits erfolgten gewerblichen Nutzung mit entsprechender Bebauung sind keine planungsrelevanten Arten im 

Gebiet zu erwarten.   

Aufgrund der bereits erfolgten Bebauung besteht kein naturschutzfachliches Ausgleichserfordernis mehr, zumal keine zu-

sätzliche Erhöhung des Versiegelungsgrades ansteht. 

Besonders schützenswerte Böden werden aufgrund der bereits erfolgten Bebauung nicht mehr angetroffen. 

Es handelt sich um eine Fläche, die bereits dem Siedlungsraum zuzuordnen ist, so dass das Schutzgut „Fläche“ von der 

Festschreibung des Gewerbegebietes bereits berücksichtigt wurde. 

Das Plangebiet liegt derzeit außerhalb von festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten oder Überschwemmungsgebieten. 

Ein Oberflächengewässer ist nicht vorhanden. 

Das Plangebiet  befindet sich nicht im klimatologisch kritischen Lastraum der Kernstadt. Es nimmt keine klimatischen Aus-

gleichsfunktionen wahr. 

Zum Schutz vor Gewerbelärm ist eine Gliederung des Plangebietes nach dem Abstandserlass NRW vorgesehen. 

 

Die folgenden Umweltbelange (Schutzgüter) werden im Hinblick auf ihre Erheblichkeit in der verbindlichen Bauleitplanung 

weitergehend untersucht: 

 

6.3 Schutzgut Mensch 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch stehen die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt im Vordergrund. Grundsätzlich sind Aspekte wie Gesundheitsvorsorge, 

Wohnqualität, Erholung und Freizeit, Grün- und Freiflächen, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmissionen, Lärmimmissionen, 

Erschütterungen, Elektromagnetische Felder (EMF), Hochspannungsleitungen, Mobilität und somit gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Im konkreten Planvorhaben ist es das Ziel, gesunde Arbeitsverhältnisse zu gewähr-

leisten und den Lärmschutz für die angrenzende Wohnbebauung zu gewährleisten. Daher wird auf die Themen Lärmbelas-

tung, Luftschadstoffe und Grün- und Freiflächen weiter eingegangen. 

 

6.3.1 Lärmschutz 

Der aktuelle Bebauungsplan Nr. 842 steuert die Ansiedlung des Gewerbegebiets. Grundlage des B-Plans Nr. 842 ist der 

Abstandserlass, durch den bei der Gebietsausweisung einzelne Betriebsarten oder ganze Abstandsklassen als unzulässig 

(Negativliste) festgesetzt wurden. Diese Inhalte der Steuerung aus dem Plan Nr. 842 sollen auch zukünftig zur Herstellung 

gesunder Arbeitsverhältnisse im Gewerbegebiet und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf die angrenzende 

Wohnbebauung, insbesondere Lärmimmissionen, für den Plan Nr. 990 übernommen werden. 

 

Die Abstände des Gewerbegebiets zur bestehenden nördlichen Wohnbebauung am Nerscheider Weg reichen nicht aus, um 

die Funktion der Abschirmung gegenüber möglichen negativen Auswirkungen (Lärm-, Luft-, Schadstoff- bzw. Geruchsbelas-

tungen) auszuüben. Das Gewerbegebiet soll deshalb in der Nutzung so eingeschränkt werden, dass nur wohnverträgliche 

Gewerbebetriebe zulässig sind. Zu diesem Zweck soll das Gewerbegebiet auf der Grundlage der Abstandsliste zum Ab-

standserlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft  NW (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Na-

turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06.06.2007, MBl.NRW.2007, S. 659) wie folgt in die Teilgebiete  
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Zone 0, Zone 1 und Zone 2 in jeweiligen 100-m-Schritten gegliedert werden, so dass die zulässigen baulichen Nutzungen 

innerhalb des Plangebietes keine unzumutbaren Lärm-, Luft-, Schadstoff- bzw. Geruchsimmissionen auf den benachbarten 

schutzwürdigen Bauflächen, insbesondere im Bereich der sich anschließenden nördlichen Wohngebiete, erzeugen.  

Als Ausnahme sind Betriebsarten und Anlagen der Abstandsklasse VI und VII zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Belästigungen oder sonstige Gefahren in den benachbarten schutzwürdigen 

Gebieten / Nutzungen vermieden werden bzw. durch geeignete technische Maßnahmen oder besondere Beschränkungen 

und Vorkehrungen vermieden werden können. Entsprechend der Schriftlichen Festsetzungen gelten diese Ausnahmerege-

lung nicht für bestimmte Betriebsarten der Abstandsklasse VI bzw. VII aufgrund der in der Regel induzierten Verkehre der 

Betriebe, der sonstigen Luftimmissionen bzw. Gerüche oder aufgrund des Erscheinungsbildes der Betriebe, das sich nicht 

mit der städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich vereinbaren lässt.  

 

Des Weiteren sind auch weiterhin Wohnungen für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

sind ausnahmsweise zulässig. Für die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen ist der Nachweis zu führen, dass beim Auf-

treten von Außengeräuschen durch entsprechende bauliche und technische Maßnahmen sichergestellt wird, dass in den 

Schlafräumen der Innenraumpegel von 35 dB(A) nachts eingehalten wird. Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den genann-

ten Wert nicht um mehr als 10 dB(A) übersteigen (z.B. beim Befahren von Nachbargrundstücken durch Kraftfahrzeuge mit 

Verbrennungsmotoren). Als Nachtzeit gilt der Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr. 

 

Die Festsetzung eines gegliederten Gewerbegebietes gemäß Abstandserlass dient dem Schutz der sensiblen Wohnnutzung 

in der Umgebung. Die Festsetzung eines Innenraumpegels für Schlafräume dient dem Schutz der ausnahmsweise zulässi-

gen Wohnnutzung für die bestimmten Personengruppen (Wohnungen für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter) innerhalb des Gewerbegebietes.  

 

Zur Sicherung der gesunden Arbeitsverhältnisse im Gewerbegebiet sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (tagsüber 65 

dB(A), nachts 50 dB(A)) maßgeblich. Diese Anforderungen werden im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren  geprüft, 

so dass dieser Konflikt auf der nachgelagerten Vollzugsebene bewältigt werden kann. 

 

6.3.2 Grün- und Freiflächen zur Erholung 

Grundsätzlich dienen Grün- und Freiflächen im Siedlungsraum unter anderem dem Aufenthalt im Freien, der Erholung so-

wie Spiel- und Sportzwecken. Sie verbessern bei entsprechender Ausgestaltung das Kleinklima und die Luftreinheit für den 

Aufenthalt von Menschen und tragen so zur Gesunderhaltung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung bei. Daher sind begrünte 

Freiräume auch im Bereich von Gewerbegebieten von besonderer Bedeutung. Auf Pflanzfestsetzungen wird im Bebau-

ungsplan verzichtet, da das Plangebiet bereits vollständig bebaut ist. 

Ab September 2017 gilt in Aachen die Grün- und Gestaltungssatzung, die für Gewerbebetriebe Begrünungsmaßnahmen 

(Dachbegrünung, Stellplatzbegrünung, Eingrünung von Lagerflächen) vorschreibt, die bei einer späteren Neubebauung im 

Plangebiet entsprechend umzusetzen sind. 

 

6.4 Schutzgüter "Tiere und Pflanzen“ und "Landschaft" 

6.4.1 Landschaftsbild 

Das Untersuchungsgebiet liegt südlich des Aachener Stadtzentrums im Übergang von Siedlungs- und Gewerbeflächen in 

die „freie Landschaft“. Der zu betrachtende Landschaftsraum wird außerhalb der Ortslagen überwiegend landwirtschaftlich 

in Form von Viehhaltung genutzt. Aufgrund einer teilweise guten ökologischen Ausstattung und eines attraktiven Land-

schaftsbildes bietet er diverse Nutzungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Freizeitaktivitäten im Rahmen der Naherholung. 

In der Ortslage Oberforstbach überwiegt Wohnungsbau mit Einfamilienhäusern, wobei sich durch die Ansiedlung von zahl-
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reichen Betrieben im Bereich des Bebauungsplangebietes „Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd“ das Orts- und Landschafts-

bild in den letzten Jahren deutlich verändert hat. 

Das Landschaftsbild des Plangebietes wird sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht verändern, da sich be-

züglich des Versiegelungsgrades und der zulässigen Gebäudehöhen keine Veränderungen ergeben. 

 

6.4.2 Belange des Artenschutzes 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planverfahren sind im Verfahrensablauf die artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 

Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen. In der Artenschutzvorprüfung wird durch eine überschlägige Prognose 

geprüft, ob im entsprechenden Planverfahren artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können, und welche planungsrele-

vante Arten Auslöser dieser Konflikte sind.  

Im Plangebiet und seiner Umgebung wurden bei einer Ortsbegehung keine Fundpunkte planungsrelevanter Arten festge-

stellt. Grundsätzlich können sich durch An- oder Umbauten an Gebäuden insbesondere während der Bauphase Störungen 

und Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Vogel- und Fledermausarten ergeben. Eine Prüfung und Berücksichtigung 

artenschutzrechtlicher Belange erfolgt daher im späteren Bauantragsverfahren. 

Artenschutzrechtliche Anforderungen hinsichtlich der Verbote gemäß § 44 BNatSchG  werden durch die Aufstellung des 

Bebauungsplanes nicht berührt. Eine vertiefende Art-zu-Art-Betrachtung (ASP Stufe II) ist nicht erforderlich. 

 

6.4.3 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

Der überwiegende Teil des Plangebietes besteht aus Gewerbebauten, Straßen und Parkplätzen, somit ist „versiegelte Flä-

che“ der vorherrschende Biotoptyp. Die heute anzutreffenden Vegetationsstrukturen sind anthropogenen Ursprungs. Der 

Versiegelungsgrad des Untersuchungsgebietes wird sich durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht verändern, 

da keine neuen Bau- und Verkehrsflächen, aber auch keine Entsiegelungsmaßnahmen, wie die Neuanlage von Grünflächen 

geplant sind. 

 

Die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft orientieren sich im Regelfall an den angetroffenen 

Biotoptypen, die mittels des „Aachener Leitfaden zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft (2006)“ bewertet 

werden. Der Gesamtwert des Gebietes vor Beginn des Bauvorhabens und nach Ausführung der Baumaßnahmen wird ge-

genübergestellt. 

 

Da bereits für den Bebauungsplan Nr. 842 eine Eingriffs-, Ausgleichbilanzierung vorgenommen wurde und ein entsprechen-

des Kompensationskonzept umgesetzt wurde, ist eine Neuaufstellung der Ausgleichsbilanz nur dann notwendig, falls sich 

durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Ausgleichs relevante Veränderungen ergeben. Dies ist bei der Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 990 nicht der Fall. 

 

6.5 Schutzgut Boden 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Stadt Aachen verpflichtet, gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 Baugesetz-

buch (BauGB) die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. 

 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zielt darauf ab, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wieder-

herzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-

sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 

Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Der Bauleitplan darf keine Nutzung vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten Bodenbelastung auf Dauer un-

vereinbar und deshalb unzulässig wäre. 
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Im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen lagen Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen vor, die im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens überprüft wurden. Nach Durchführung einer Erfassungsbewertung und historischen 

Recherche verblieben drei Grundstücke, auf denen aufgrund des bestehenden Altlastenverdachtes Orientierende Bodenun-

tersuchungen durchgeführt wurden.  

Der Altlastenverdacht konnte für alle Verdachtsflächen ausgeräumt werden, so dass aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine 

Bedenken und kein weiterer Handlungsbedarf bestehen. 

 

Der vorsorgende Bodenschutz bildet einen weiteren Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrages, denn der Boden benö-

tigt einen besonderen Schutz, um seine vielfältigen Funktionen erfüllen zu können. Grundsätzlich ist jeder Boden schüt-

zenswert. Es gibt jedoch Böden, die in hohem Maß besondere Funktionen im Naturhaushalt erfüllen. Jede flächenbezogene 

Planung beeinflusst z.T. irreversibel im Ergebnis den Boden, seine Entwicklung, seine Lebensgemeinschaften, seine Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit. Da keine schutzwürdigen Böden in dem Plangebiet betroffen sind, bestehen aus boden-

schutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. 

 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht besteht keinerlei Handlungsbedarf. 

 

6.6 Schutzgut Wasser 

Im Vordergrund der Prüfung bezüglich des Schutzgutes Wasser stehen der Schutz der Gewässer und deren Funktion für 

den Menschen und den Naturhaushalt. Abzuwägen sind die denkbar möglichen Auswirkungen auf das Grundwasser und 

die Oberflächengewässer, die sich aus der Umsetzung des Bebauungsplanes durch die Bebauung und Nutzung von Flä-

chen und deren Entwässerung  ergeben können. 

 

6.6.1 Festgesetzte und geplante Wasserschutzgebiete (§ 52 WHG i.V.m. Verordnung): 

Das Plangebiet liegt momentan nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wasserschutzgebietes. Der „Entwurf“ einer  überar-

beiteten Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasserschutzgebiet Brandenburg sah jedoch vor, die Wasserschutzzone 

III zumindest auf den südöstlichen Teil des Plangebietes zu erweitern. Das Verfahren zur Festsetzung des Schutzgebietes 

ist jedoch noch nicht abgeschlossen und die vorläufige Anordnung ist am 31.12.2019 ausgelaufen. Es besteht zwar weiter-

hin die Absicht, das Schutzgebiet festzusetzen, jedoch wird wahrscheinlich erst in 2022 eine Musterschutzgebiets-

Verordnung seitens des Landes NRW eingeführt, die dann auch für Brandenburg zur Anwendung kommen wird.  

Gegebenenfalls auftretende negative Ein- und Auswirkungen sind bisher nicht bekannt und müssen somit aktuell nicht be-

rücksichtigt werden. Mit Einsetzen der Rechtskraft einer neuen Wasserschutzgebietsverordnung für das Wassergewin-

nungsgebiet  Brandenburg wäre diese bei zukünftigen Baumaßnahmen im Plangebiet zu berücksichtigen.  

 

6.6.2 Grundwasserschutz (§ 49 WHG): 

Das Bebauungsplangebiet ist bereits nahezu vollständig bebaut. Der anstehende Boden des Gebietes wird dominiert von 

den bis in größere Tiefen reichenden Schichten des flözleeren Steinkohlengebirges (Namur), die eine geringe bis sehr ge-

ringe Wasserdurchlässigkeit besitzen sowie den Verwitterungsbildungen des Namur, die eine sehr geringe Wasserdurch-

lässigkeit besitzen. Lediglich im Nordwesten lagern gering wasserdurchlässige Lößlehme, die bis in eine Tiefe von gut zwei 

Metern reichen. 

Resümierend kann festgehalten werden, dass die anstehenden Böden generell als gering wasserdurchlässig zu charakteri-

sieren sind, was verbreitet kapillar gebundene, starke Staunässe bedingt. Der Flurabstand des oberen Grundwasserstock-

werkes beträgt gemäß Baugrundkarte  im Planbereich zwischen weniger als einem Meter und zwei Metern. Wegen der 

vorgenannten Bodencharakteristik trägt der Boden kaum zur örtlichen Grundwasserneubildung bei. Eine gezielte Versicke-

rung ist deswegen und wegen des hoch anstehenden Grundwassers nicht zulässig. 
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Ein Einbinden von Kellergeschossen ins Grundwasser ist im Plangebiet durchaus möglich. Damit verbundene negative 

Auswirkungen auf das Grundwasser, wie zum Beispiel Umleitungen oder Aufstauen des Grundwasserstromes sind nicht 

gänzlich auszuschließen.  

Sollten zukünftig Bauwerke aufgrund ihrer geplanten Gründungstiefe ins Grundwasser einbinden, sind ggf. Maßnahmen, 

wie z.B. eine druckwasserdichte Abdichtung der erdberührenden Bauwerke, zum Schutz vor hohem Grundwasser oder 

Umleitungen des Grundwasserstromes um den Baukörper herum, zwingend erforderlich.  

Diese Maßnahmen sind dann durch einen Gutachter zu benennen und Lösungsansätze zu ermitteln, zu beschreiben und 

gegebenenfalls gutachterlich zu begleiten. Ferner ist der Unteren Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn beim 

Aushub der Baugruben Grundwasser freigelegt wird.  

 

6.6.3 Schutz des Oberflächengewässers / Hochwasserschutz: 

Das Plangelände gehört zum Einzugsgebiet der Inde, an der grundsätzlich Hochwassergefahr besteht.  

Bei weiteren Versiegelungen, welche über die im bestehenden B-Plan zulässigen hinausreichen, wird der notwendige 

Hochwasserschutz für die gefährdeten Bereiche durch die Umsetzung aller Maßnahmen aus dem aufgestellten Hochwas-

serrisikomanagementplan (HWRM-Plan) nach § 75 WHG erreicht werden. Die Umsetzung der Vielzahl an Maßnahmen wird 

nach derzeitigem Wissensstand jedoch noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Basis für den zu gewährleistenden Hoch-

wasserschutz ist das 100-jährliche Niederschlagsereignis. 

Der geplante Bebauungsplan hat keine Auswirkungen auf die Abflussmenge des Niederschlagswassers. 

Sollte jedoch beabsichtigt werden, zusätzliche Flächen zu versiegeln, werden  bis zur Verwirklichung der o.g. erforderlichen 

Maßnahmen zur Abflachung der Hochwasserwelle, grundsätzlich örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasserschutz 

erforderlich (z.B. Regenrückhaltungen), um die bestehende, bereits kritische Situation, nicht weiter zu verschärfen.   

 

6.6.4 Entwässerung: 

Das Plangelände ist nahezu vollständig bebaut und liegt direkt an den abwassertechnisch erschlossenen Straßen Pascal-

straße, Werkstraße, Zedernweg, Nerscheider Weg, Pontsheide und Hirzenrott, die im Mischsystem zur Abwasserreini-

gungsanlage Aachen Süd entwässern. 

Das anfallende Niederschlagswasser unbebauter Grundstücke ist grundsätzlich, dem § 55 (2) WHG entsprechend, zu versi-

ckern  oder in ein Gewässer einzuleiten, wenn dies möglich ist und die entsprechenden Flächen nicht bereits kapazitätsmä-

ßig in den vorhandenen Kanalleitungen der Stadt Aachen berücksichtigt wurden. Das Plangebiet ist bereits bebaut. Eine 

Versickerung bzw. eine Einleitung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers direkt in ein Gewässer ist damit 

nicht erforderlich. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ergeben sich keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen, wenn die Einhaltung der 

gesetzlichen, technischen und arbeitstechnischen Bestimmungen bei der Planung und Ausführung der baulichen Anlagen 

eingehalten werden. 

 

6.6.5 Klima und Lufthygiene 

Das Plangebiet liegt außerhalb des klimatisch belasteten Talkessels und zudem noch in einer Höhenlage von knapp 300 m 

ü. NN., was im Allgemeinen mit einer guten Durchlüftung einhergeht (Windoffenheit).   

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken aus Sicht von Klima und Luftreinhaltung. Das Plangebiet ist ja bereits heute 

vollständig bebaut. Bei einer Neubebauung sind im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens Begrünungsmaßnahmen 

von Parkplätzen und Dachflächen gemäß der Aachener Grün- und Gestaltungssatzung umzusetzen. 

 

6.7 Schutzgut Kulturgüter 

Das Plangebiet liegt im Bereich des sogenannten Westwall. Östlich gelegen sind mehrere Bunker aus dem 2. Weltkrieg 

bekannt, sodass bei Erdeingriffen Relikte aus dieser Zeit freigelegt werden könnten. Da das Gelände jedoch bereits vollflä-
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chig überbaut ist, sind zurzeit keine Konflikte zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmal-

schutzes zu erkennen. Die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchGNRW (Meldepflicht- und Veränderungsverbot bei der Ent-

deckung von Bodendenkmälern) werden in die Hinweise zu den Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen.   

 

 

7. Auswirkungen der Planung 

Mit dem Bebauungsplan wird das vorhandene Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd planungsrechtlich gesichert, um der 

hohen Nachfrage an verfügbaren Flächen für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe nachkommen zu können. 

Gemäß dem Zentren- und Nahversorgungskonzept der Stadt Aachen ist der Standort ein Ergänzungsstandort für die 

Ortslagen Oberforstbach, Schleckheim und Lichtenbusch. Der Einzelhandel soll gesteuert werden, zum Schutz des 

Nahversorgungszentrums Walheim und benachbarter Ortslagen, da der autoorientierte Standort von der Lage an der 

Monschauer Straße vom Pendlerverkehr profitiert. Die bereits ansässigen Einzelhandelsbetriebe werden nicht überplant 

sondern langfristig planungsrechtlich gesichert, um die Nahversorgung der Stadtteile Oberforstbach, Schleckheim und 

Lichtenbusch und der im Gebiet tätigen Menschen langfristig zu gewährleisten. Damit setzt der Bebauungsplan die Ziele 

des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt Aachen um.  

 

Der Bebauungsplan hat keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, da das Gebiet vollständig bebaut ist und mit dem 

neuen Bebauungsplan über das vorhandene Planungsrecht hinaus keine Änderungen, die die Umweltbelange betreffen, 

beabsichtig sind.  

 

 

8. Plandaten  

Plangebiet   4,6 ha 

Gewerbegebiet  4,6 ha 

 

 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16.09.2020 den Bebau-

ungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße - als Satzung beschlossen hat. 

Es wird bestätigt, dass die oben genannte Begründung den Ratsbeschlüssen entspricht und dass alle Verfahrensvorschrif-

ten bei ihrem Zustandekommen beachtet worden sind. 

 

Aachen, den  

 

 

(Marcel Philipp) 

Oberbürgermeister 
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Fachbereich Stadtentwicklung  

und Verkehrsanlagen 
Der Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

Schriftliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 990  

- Werkstraße/Pascalstraße - 
 

für den Bereich Pascalstraße, Werkstraße/Zedernweg,Hirzenrott/Pontsheide und Nerscheider Weg  

im Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim 

 

 

 
Lage des Plangebietes 
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gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Gewerbegebiet 

1.1.1  

Das Gewerbegebiet wird auf der Grundlage der Abstandsliste zum Abstandserlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft NW vom 06.06.2007 (MBl. NW. 2007, S.  659) wie folgt in die Teilgebiete GE 0, GE 1 und GE 2 geglie-

dert: 

In dem gegliederten Gewerbegebiet (GE gegl.) sind in der Zone 0, Zone 1 und Zone 2 folgende in der Abstandsliste zum 

Abstandserlass NW (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

06.06.2007, MBl.NRW.2007, S. 659) aufgeführten Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig:  

 

 Zone 0 alle Betriebsarten der Abstandsklasse I - VII (100 m), 

 Zone 1 alle Betriebsarten der Abstandsklasse  I - VI (200 m) 

 Zone 2 alle Betriebsarten der Abstandsklassen I - V (300 m)    

 

Als Ausnahme sind Betriebsarten und Anlagen der Abstandsklasse VI und VII zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Belästigungen oder sonstige Gefahren in den benachbarten schutzwürdigen 

Gebieten / Nutzungen vermieden werden bzw. durch geeignete technische Maßnahmen oder besondere Beschränkungen 

und Vorkehrungen vermieden werden können. 

 

Diese Regelung gilt in der  Zone 0, Zone 1 und Zone 2 nicht für die folgenden Betriebsarten der Abstandsklasse VI und VII: 

 

169 Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen ge-

räucherten Waren je Tag, ausgenommen 

 Anlagen in Gaststätten,  

 Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche und  

 Anlagen, bei denen mindestens 90% der Abgase konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugeführt wer-

den 

170 Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darr-

malz je Tag als Vierteljahresdurchschnitt  

171 Brauereien mit einem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Me-

lasse-) Brennereien. 

172  Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Säuren 

180 Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum Färben ab 2 t/d von Fasern und 

Textilien auch unter Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen oder von Färbebeschleunigern einschließlich 

der Spannrahmen.  

188 Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen Holzwaren 

190 Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger 25 kg/h (z.B. Lohnlackierereien)  

191 Fleischzerlegebetrieb ohne Verarbeitung 

193 Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100t bis weniger als 500 t je Tag 

197 Anlagen zum Be- und Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen, soweit weniger als 400t Schüttgüter 

je Tag bewegt werden können 
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194  Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren 

198 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder 

Druckfarben unter Einsatz von bis zu 25 t je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen 

199 Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen 

200 Kleintierkrematorien 

201 Verbrennungsmotorenanlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungswärmeleistung bis 

weniger als 1 Megawatt 

202 Anlagen zur Behandlung von Autowracks mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos oder mehr je Woche 

204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe) 

213 Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle 

216 Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen 

218 Bauhöfe 

221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen, soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden. 

 

1.1.2  

Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher mit nah- 

und zentrenrelevanten Sortimenten nach der Aachener Sortimentsliste (2020) sind nicht zulässig. 

 

1.1.3  

Gemäß § 1 (10) BauNVO werden für die mit * markierten und durch Lagebezeichnung definierten Teile (Flurstücke) des 

räumlichen Geltungsbereiches abweichende Festsetzungen getroffen. Einzelhandelsbetriebe mit den nachfolgend aufge-

führten Sortimenten und den jeweils zugeordneten maximalen Verkaufsflächen sind zulässig:   

 

*1 Gemarkung Walheim, Flur 3, Flurstück 2301  

Verkaufsfläche  

genehmigter Bestand  

751m²  Zulässige  

Sortimente  

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 30%  

Verkaufsfläche  

+10% Erweiterung  

75,1m² Zulässige  

Sortimente 

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 10%  

Verkaufsfläche zulässig maximal:   826,10m² 

 

 

*2 Gemarkung Walheim, Flur 3, Flurstück 2253 und 2254  

Verkaufsfläche  

genehmigter Bestand  

1005,0m² Zulässige  

Sortimente  

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 30%  

 

Verkaufsfläche  

+ 10% Erweiterung  

 100,5m² Zulässige  

Sortimente  

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 10%  

Verkaufsfläche zulässig maximal:  1.105,5m² 

 

 

*3 Gemarkung Walheim, Flur 3, Flurstück 2214 

Verkaufsfläche  

genehmigter Bestand 

907m² Zulässige  

Sortimente:  

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 30%  

Verkaufsfläche  

+10% Erweiterung 

90,7m² Zulässige  

Sortimente:  

nahversorgungsrelevante Sortimente mit einem Anteil an  

zentrenrelevanten Sortimenten von maximal 10%  

Verkaufsfläche zulässig maximal:  997,7m² 
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*4 Gemarkung Walheim, Flur 3, Flurstück 2197 

Verkaufsfläche  

genehmigter Bestand  

149m² Verkauf von Getränken 

Verkaufsfläche  

+ 10% Erweiterung 

14,9m² Sortiment Getränke mit einem Anteil an zentrenrelevan-

ten Sortimenten von maximal 10% (WZ 47.25) 

Verkaufsfläche zulässig maximal: 163,9m² 

Der Festsetzung liegt mit der Definition von nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten die Sortimentsliste der 

Stadt Aachen 2020 und die Klassifikation der Wirtschaftszweige nach dem Statistischen Bundesamt (WZ 2008) zugrunde. 

Diese Aachener Sortimentsliste 2020 und die Klassifikation der Wirtschaftszweige nach dem Statistischen Bundesamt  

(WZ 2008) sind als Anlage 2 beigefügt. 

 

1.1.4  

Ausnahmsweise zulässig sind Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an 

letzte Verbraucher, wenn  

 die Art der Waren in einem betrieblichen und räumlichen Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbei-

tung der Produkte oder von Reparatur- und Serviceleistungen stehen und 

 der Umfang der Verkaufsfläche nicht größer als 20% der gesamten Nutzfläche der entsprechenden Betriebsart ist 

und 200 m² nicht überschreitet. 

 

1.1.5  

Im Gewerbegebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke sowie Vergnügungsstätten nicht zulässig.  

 

1.1.6  

Im Gewerbegebiet sind die allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig 

 

1.1.7  

Im Gewerbegebiet sind selbständige Lagerplätze unzulässig. 

 

1.1.8  

Wohnungen für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-

trieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, sind ausnahmsweise zulässig. 

Für die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen ist der Nachweis zu führen, dass beim Auftreten von Außengeräuschen 

durch entsprechende bauliche und technische Maßnahmen sichergestellt wird, dass in den Schlafräumen folgender Innen-

raumpegel eingehalten wird (nachts 35 dB(A)). 

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den genannten Wert nicht um mehr als 10 dB(A) übersteigen (z.B. beim Befahren von 

Nachbargrundstücken durch Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren). Als Nachtzeit gilt der Zeitraum zwischen 22.00 Uhr 

und 6.00 Uhr. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung  

2.1 Gebäudehöhe (GH) 

Die festgesetzten Höhen werden gemessen über Normalhöhennull (NHN). Sie werden als Maximalhöhen festgesetzt.  

 

Unter Gebäudehöhe (GH) ist der oberste Abschluss der Oberkante Gebäude einschließlich Attika, Dachrandabdeckungen, 

Brüstung oder ähnlicher Bauteile zu verstehen.  
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2.2 Technische Aufbauten 

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH) dürfen durch folgende Aufbauten ausnahmsweise 

überschritten werden: 

1. nutzungsbedingte Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzte sein müssen (Auslassöffnungen, 

 Mündungen und Rückkühler, Solar- und Photovoltaikanlagen) bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

2. Lüftungs- und Klimaanlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

3. Brüstungen und Absturzsicherungen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m, 

4. Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m. 

 

Die unter 1. bis 4. genannten Anlagen müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Außenkante des darunter lie-

genden Geschosses abrücken. Für Aufzugmaschinenhäuser und Treppenhäuser kann auf den Abstand zur Gebäudekante 

verzichtet werden, sofern der Aufbau nicht der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt ist. Grundsätzlich sind technische 

Aufbauten einzuhausen. Die Einhausung ist optisch in die Fassadengestaltung einzubinden. 

 

2.3 Stellplätze und Nebenanlagen 

Auf den nicht überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen und Garagen unzulässig.  

 

2.4 Grundstückszufahrt 

Entlang der Erschließungsstraße ist je angebundenes Grundstück eine Grundstückszufahrt von max. 6,0 m Breite zulässig. 

Ausnahmsweise ist eine Verbreiterung der Zufahrt zulässig, wenn anhand von Schleppkurven der Nachweis erbracht wird, 

dass diese Breite für die notwendigen Fahrzeuge erforderlich ist. Eine weitere Zufahrt ist ausnahmsweise zulässig, wenn 

der Nachweis erbracht wird, dass eine weitere Zufahrt für die Nutzung des Grundstückes erforderlich ist. 

 

2.5 Böschungen 

Zum Ausgleich von Höhendifferenzen sind an Grundstücksgrenzen nur Böschungen, nicht  steiler als 1 : 1,5 zugelassen. 

Sonstige Stützmauern sind nur bis zu 2 m Höhe zulässig. 

 

3. Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind innerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer Gesamthöhe der Anlage von 5 m über Gelände zuläs-

sig. Außerhalb der überbaubaren Flächen ist je zulässiger Grundstückszufahrt eine Werbeanlage oder Hinweistafel zuläs-

sig. 

Dabei sind folgende Größen einzuhalten: 

 bei einem Mindestabstand der Anlage von 1,0 m von der Verkehrsfläche maximal 4 m² zusammenhängende Werbe-

fläche (Ansichtsfläche) sowie maximal 5,00 m Höhe der Anlage 

oder 

 bei einem  Mindestabstand der Anlage von 2,00 m von der Verkehrsfläche maximal 15 m² Ansichtsfläche sowie 

maximal 5,00 m Höhe der Anlage. 
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Hinweise  

 

1. Trinkwasserschutzgebiet (geplant)  

Ein Teil des Plangebietes liegt im Bereich des Entwurfes für ein Trinkwasserschutzgebiet. Die Abgrenzung ist als Anlage 1 

beigefügt.  

 

 

2. Bodendenkmäler  

Für die o.g. Flächen sind Untersuchungen zum Bestand an Bodendenkmälern bislang nicht durchgeführt worden, so dass 

diesbezüglich nur eine Prognose möglich ist. Auf der Basis der derzeit verfügbaren Unterlagen sind jedoch keine Konflikte 

mit den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. 

Im Plangebiet befanden sich nach historischem Kartenmaterial Schützengräben sowie eine Panzersperre des sogenannten 

Westwalls aus dem Zweiten Weltkrieg, welche jedoch im Zuge der modernen Überbauung vermutlich größtenteils zerstört 

wurden.  

 

Es wird auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW hingewiesen (Meldepflicht und Veränderungsverbot bei der Ent-

deckung von Bodendenkmälern): Danach sind bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde 

(worunter auch die genannten Strukturen der Weltkriegszeit zu fassen sind) unverzüglich der Stadt Aachen als Untere 

Denkmalbehörde (Lagerhausstraße 20, 52058 Aachen, Tel.: 0241/432-6164, denkmalpflege@mail.aachen.de) oder dem 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 

02425/9039-0) zu melden. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten, bis die Weisung 

der zuständigen Stelle für die Fortsetzung der Arbeiten vorliegt. 

Ein Verstoß gegen die Meldepflicht wird mit einem Bußgeld geahndet (§ 41 DSchG NRW). 

 

 

2. Kampfmittel  

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhand-

lungen. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Lauf-

graben, Panzergraben und militärische Anlagen). Der Kampfmittelbeseitigungsdienst empfiehlt eine Überprüfung der zu 

überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karten sowie der konkreten Verdachte  

 

Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur (Gebäude, Leitungen etc.) ist eine Untersuchung der Fläche zum jetzigen Zeitpunkt 

technisch nicht möglich. Die Entscheidung über das Erfordernis einer Kampfmitteluntersuchung kann erst nach Vorlage der 

Bauvorlagen im Baugenehmigungsverfahren getroffen werden.  

 

Erfolgen Erdarbeiten  mit  erheblichen  mechanischen  Belastungen wie   Rammarbeiten,   Pfahlgründungen   etc.   wird   

seitens   des   Kampfmittelbeseitigungsdiensts   eine Sicherheitsdetektion  empfohlen. In diesem Fall wird auf das „Merkblatt 

für Baugrundeingriffe“ unter http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp.  

 

 

3. Kriminalprävention  

Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen Maßnahmen auch sicherheitstechnische Maßnahmen an den Häu-

sern berücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK 44) bietet kostenfreie Beratungen über kriminalitätsmin-

dernde Maßnahmen an. 
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4. Versorgungsleitung 

Im Bereich des nördlich an das Plangebiet angrenzenden Gehweges Nerscheider Weg befindet sich eine Leitung für Tele-

kommunikationsübertragungswege mit einem Schutzstreifen von 2,0m. Bei Erdarbeiten, die in einem Abstand von 1,0m 

entlang der nördlichen Plangebietsgrenze erfolgen ist das Merkblatt „GasLINE“, das als Anlage beigefügt ist, zu beachten.  

 

 

 

Diese schriftlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 

16.09.2020 den Bebauungsplan Nr. - Werkstraße/Pascalstraße - als Satzung beschlossen hat. 

Es wird bestätigt, dass die oben genannten schriftlichen Festsetzungen den Ratsbeschlüssen entsprechen und dass alle 

Verfahrensvorschriften bei deren Zustandekommen beachtet worden sind. 

 

Aachen, den  

 

 

(Marcel Philipp) 

Oberbürgermeister 

 

 

 

Anlagen zu den schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße -  

 

1.  Trinkwasserschutzgebiet (geplant) 

   1.1  Übersichtskarte 

 1.2 Legende 

 

2. Einzelhandel 

2.1 Sortimentsliste der Stadt Aachen (6/2008) 

2.2  Klassifikation der Wirtschaftszweige (Statistisches Bundesamt, WZ 2003) 

 

3. Gewerbegebiete 

3.1  Abstandsliste (Abstandserlass NRW 2007) 

 

4. Merkblatt Versorgungsleitung GasLINE
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Anlage 1  

Trinkwasserschutzgebiet (geplant)  

1.1. Übersichtskarte 

 

 

1.2. Legende 
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Anlage 2  

2.1 - Aachener Sortimentsliste 2020  

Seite 1 
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Seite 2 
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Seite 3 
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2.2  Klassifikation der Wirtschaftszweige (Statistisches Bundesamt, WZ 2008) 

Seite 1  
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Seite 2  
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Seite 3  
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Seite 4 
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Seite 5  
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Anlage 3 

Abstandsliste 2007 
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Anlage 4.  Versorgungsleitung GasLINE 
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Fachbereich Stadtentwicklung  

und Verkehrsanlagen 
Der Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

Zusammenfassende Erklärung 

zum Bebauungsplan Nr. 990 

- Werkstraße/Pascalstraße - 
 

für den Bereich Pascalstraße, Werkstraße/Zedernweg,Hirzenrott/Pontsheide und Nerscheider Weg  

im Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim 

 

 

 

Lage des Plangebietes 
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1. Verfahrensablauf 

  am 09.11.2017 Aufstellungsbeschluss A 277 vom Planungsausschuss gefasst; 

  am 06.12.2018 Programmberatung und Auftrag an die Verwaltung, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Behörden durchzuführen, vom Planungsausschuss beschlossen;  

  am 14.11.2018 Veränderungssperre vom Rat beschlossen; 

  vom 05.03.2019 bis 08.04.2019 frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden durchgeführt; 

  am 14.05.2020 Beschluss zur öffentlichen Auslegung vom Planungsausschuss gefasst;  

  vom 02.06.2020 bis 03.07.2020 öffentliche Auslegung der Planung und Beteiligung der Öffentlichkeit und Behör-
den  
vorgesehen: 

  am 10.09.2020 Beratung Satzungsbeschluss im Planungsausschuss 

   am 16.09.2020 Beratung Satzungsbeschluss im Rat der Stadt 
 

 

In der Sitzung des Planungsausschusses am 09.11.2017 wurde der Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

für den Planbereich „Werkstraße/Pascalstraße“ gefasst. Dieser überlagert einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 842 - 

Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd -.  

 

Der Planungsausschuss beauftragte in seiner Sitzung 06.12.2018 die Verwaltung, für den Bereich Werkstraße/Pascalstraße 

einen Bebauungsplan zu erarbeiten und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und den Richtlinien des Rates Ziffer III, 1 und 2 die Be-

teiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung durchzuführen. Diese hat in der Zeit vom 05.03. bis 08.04.2019 stattgefun-

den. Parallel wurden 25 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

Auf Empfehlung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 

14.05.2020 beschlossen, die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes durchzuführen. Die öffentliche Auslegung fand in 

der Zeit vom 02.06.2020 bis einschließlich 03.07.2020 statt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben zur Planung von der 

Öffentlichkeit gemacht worden. In der parallel durchgeführten Behördenbeteiligung wurden 25 Behörden und sonstige Trä-

ger öffentlicher Belange angeschrieben. Ein Leitungsträger hat auf eine Leitungstrasse nördlich des Plangebietes, im Geh-

weg am Nerscheider Weg hingewiesen. Da diese Leitungstrasse außerhalb des Plangebietes liegt und keine eingemessene 

Planunterlagen vom Leitungsträger vorliegen, wurden die Hinweise zu den Schriftlichen Festsetzungen mit dem Merkblatt 

zu der Leitungstrasse ergänzt.  

 

Am 16.09.2020 wird der Bebauungsplan dem Rat der Stadt Aachen für den Satzungsbeschluss vorgelegt.  

 

2.  Ziel der Bebauungsplanaufstellung 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pacalstraße - wird ein Teilbereich des geltenden Bebauungsplanes Nr. 842 - 

Gewerbegebiet Oberforstbach-Süd - überplant. Die Überplanung war erforderlich, da das Risiko bestand, dass dieser Teil-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 842 sich aufgrund der in den Schriftlichen Festsetzungen vorgenommenen gebietsbezo-

genen Verkaufsflächenbegrenzung als unwirksam erweisen könnte  

 

In der Stadt Aachen besteht ein dringender Bedarf an Gewerbeflächen. Aus diesem Erfordernis heraus wird mit dem Be-

bauungsplan Nr. 990 das bestehende Gewerbegebiet weiterhin planungsrechtlich gesichert. Zum Schutz des Gewerbestan-

dortes und zur Umsetzung der Ziele des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt Aachen wird darüber hinaus die 

Einzelhandelsnutzung im Plangebiet gesteuert. Dementsprechend besteht das Ziel, eine weitere Ausbreitung von Einzel-

handel mit Verkauf an letzte Verbraucher maßvoll zu begrenzen, um Gewerbeflächen für die Betriebe vorzuhalten, die auf 

derartige Standorte angewiesen sind. 
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3.  Berücksichtigung der Umweltbelange 

Für den zu beurteilenden Bereich ist aufgrund dieser Einschätzung davon auszugehen, dass durch die Beibehaltung der Fest-

setzung eines Gewerbegebiets die folgenden Schutzgüter nicht bzw. nicht erheblich betroffen sein werden: 

Es handelt sich weder um ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung noch um ein Europäisches Vogelschutzgebiet. 

Aufgrund der bereits erfolgten gewerblichen Nutzung mit entsprechender Bebauung sind keine planungsrelevanten Arten im 

Gebiet zu erwarten.   

 

Aufgrund der bereits erfolgten Bebauung besteht kein naturschutzfachliches Ausgleichserfordernis mehr, zumal keine zu-

sätzliche Erhöhung des Versiegelungsgrades ansteht. 

 

Besonders schützenswerte Böden werden aufgrund der bereits erfolgten Bebauung nicht mehr angetroffen. 

 

Es handelt sich um eine Fläche, die bereits dem Siedlungsraum zuzuordnen ist, so dass das Schutzgut „Fläche“ von der 

Festschreibung des Gewerbegebietes bereits berücksichtigt wurde. 

 

Das Plangebiet liegt derzeit außerhalb von festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten oder Überschwemmungsgebieten. 

Ein Oberflächengewässer ist nicht vorhanden. 

 

Das Plangebiet  befindet sich nicht im klimatologisch kritischen Lastraum der Kernstadt. Es nimmt keine klimatischen Aus-

gleichsfunktionen wahr. 

 

Zum Schutz vor Gewerbelärm wird das Plangebiet nach dem Abstandserlass NRW gegliedert.  

 

3.1 Beurteilung der Umweltbelange 

Dem Umweltbericht liegen die Fachstellungnahmen der Abteilung Immissionsschutz des Fachbereiches Umwelt, der Unte-

ren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Aachen unter Zuhil-

fenahme der folgenden Gutachten zugrunde:  

 Orientierende Altlastenuntersuchungen (BGU) für drei Grundstücke  

 

Boden 

Im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen lagen Eintragungen von Altlastenverdachtsflächen vor, die im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens überprüft wurden. Nach Durchführung einer Erfassungsbewertung und historischen 

Recherche verblieben drei Grundstücke, auf denen aufgrund des bestehenden Altlastenverdachtes Orientierende Bodenun-

tersuchungen durchgeführt wurden. Der Altlastenverdacht konnte für alle Verdachtsflächen ausgeräumt werden, so dass 

aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken und kein weiterer Handlungsbedarf bestehen. 

 

Wasser 

Das Plangebiet liegt momentan nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wasserschutzgebietes. Der „Entwurf“ einer  überar-

beiteten Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasserschutzgebiet Brandenburg sah jedoch vor, die Wasserschutzzone 

III zumindest auf den südöstlichen Teil des Plangebietes zu erweitern. Das Verfahren zur Festsetzung des Schutzgebietes 

ist jedoch noch nicht abgeschlossen und die vorläufige Anordnung ist am 31.12.2019 ausgelaufen. Es besteht zwar weiter-

hin die Absicht, das Schutzgebiet festzusetzen, jedoch wird wahrscheinlich erst in 2022 eine Musterschutzgebiets-

Verordnung seitens des Landes NRW eingeführt, die dann auch für Brandenburg zur Anwendung kommen wird.  
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Gegebenenfalls auftretende negative Ein- und Auswirkungen sind bisher nicht bekannt und müssen somit aktuell nicht be-

rücksichtigt werden. Mit Einsetzen der Rechtskraft einer neuen Wasserschutzgebietsverordnung für das Wassergewin-

nungsgebiet  Brandenburg wäre diese bei zukünftigen Baumaßnahmen im Plangebiet zu berücksichtigen.  

Auch wenn das Plangebiet nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wasserschutzgebietes liegt, wird in den Hinweisen zu den 

Schriftlichen Festsetzungen auf die Planungen für ein Wasserschutzgebiet hingewiesen.  

 

Schutzgut Kulturgüter 

Das Plangebiet liegt im Bereich des sogenannten Westwall. Östlich gelegen sind mehrere Bunker aus dem 2. Weltkrieg 

bekannt, sodass bei Erdeingriffen Relikte aus dieser Zeit freigelegt werden könnten. Da das Gelände jedoch bereits vollflä-

chig überbaut ist, sind zurzeit keine Konflikte zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmal-

schutzes zu erkennen. Die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchGNRW (Meldepflicht- und Veränderungsverbot bei der Ent-

deckung von Bodendenkmälern) werden in die Hinweise zu den Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen.   

 

 

4. Berücksichtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden zwei Themen der vorhandenen Straßenführung angesprochen, die nicht im 

Bebauungsplan geregelt werden können und nicht zu einer Änderung der Planung führten.  

 

Zur öffentlichen Auslegung haben sich keine Bürger*innen zur Planung geäußert.  

 

5. Berücksichtigung der Behördenbeteiligung 

Aufgrund der Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland sowie des Kampfmittelräumdienstes über den Verlauf 

des Westwalls im Plangebiet wurden entsprechende Hinweise in die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. Ebenso 

wurden die Hinweise der Bezirksregierung Köln auf das geplante Trinkwasserschutzgebiet in die Hinweise zu den Schriftli-

chen Festsetzungen aufgenommen.  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung hatte ein Leitungsträger auf eine Versorgungsleitung hingewiesen, die als Hinweis in 

die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen wurde.  

 

6. Ergebnis der Abwägung 

Die Eingaben der Öffentlichkeit betrafen nicht die Planungsabsicht an sich, so dass sie in der Abwägung nicht zu einer 

Änderung der Planung führten. Die Eingaben der Behörden und sonstigen Trägern flossen in die Abwägung ein und wurden 

teilweise in die Hinweise übernommen. Die Eingaben führten nicht zu einer Änderung der Planung.  

 

Diese Zusammenfassende Erklärung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung 

am            den Bebauungsplan Nr. 990 - Werkstraße/Pascalstraße – als Satzung beschlossen hat. 

 

 

Aachen, den   

 

 

 

(Marcel Philipp) 

Oberbürgermeister 
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